
2. Satzung

zur Änderung der Satzung der Gemeinde Hoisdorf für die Einrichtung 
„Offene Ganztagsschule“

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) und der §§ 1 Abs. 2 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-
H. S. 27), jeweils in der aktuellen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Hoisdorf vom 28.11.2022 folgende 2. Änderungssatzung erlassen, wobei die For-
mulierungen in weiblicher, männlicher und diverser Form gelten. Für die bessere Lesbarkeit 
wurde nachfolgend die männliche Schreibweise verwendet:

Artikel I

§ 4 (Ganztagsangebot, Durchführung)

Der § 4 erhält folgende Fassung: 

Absätze 1-2 bleiben unverändert.

(3) Die Gemeinde gewährleistet eine Betreuung der Schüler von Montag bis Freitag in der 
Kernzeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr je nach der vereinbarten Betreuungszeit. Ein Früh-
dienst ab 07.00 Uhr kann nur angeboten werden, wenn mindestens fünf Schüler diesen 
in Anspruch nehmen und wird gesondert geleistet. 

(4) In den Schulferien findet für angemeldete Schüler der OGS eine Ferienbetreuung mit 
Ausnahme der Schließzeiten statt. Während der Ferienzeiten findet eine Betreuung in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 14:00 Uhr, 15:00 Uhr oder 16.00 Uhr statt. Bei Ausflügen über 
die Betreuungszeit von 14.00 Uhr wird das Personal der OGS Hoisdorf rechtzeitig in-
formieren.

Abs. 5-10 unverändert.

Artikel II

§ 6 Anmeldung, Dauer des Betreuungsverhältnisses

Abs. 1 unverändert. 

In Abs. 2 sind jeweils die Wörter „Spätdienst“ durch „Frühdienst“ zu ersetzen. 

(3) Über die Aufnahme und Kursteilnahme entscheidet der Koordinator der OGS. Schüler, die 
an der OGS ganztags (bis 16.00 Uhr) angemeldet sind, haben Vorrang gegenüber den üb-
rigen Schülern, die an der OGS angemeldet sind oder ausschließlich Kurse nach § 4 Abs. 
1 d. wählen. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl der verfügbaren Plätze, 
ist nachrangig das Eingangsdatum des Antrages ausschlaggebend für die Platzvergabe. 
Im Falle eines Kursausfalls findet, sofern dieser außerhalb der gebuchten Betreuungszeit 
stattfindet, keine Betreuung in der OGS statt.

Abs. 4-8 unverändert. 



Artikel III

§ 8 Hinweise für den Besuch der OGS

Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Schüler sind grundsätzlich spätestens zum Ende der gebuchten Betreuungszeit um 
14.00 Uhr, 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr abzuholen. Das Abholen zu anderen Zeiten ist mit 
dem Koordinator der OGS abzustimmen. Bei Überschreiten der Abholzeit von 10 Minuten, 
wird eine Spätdienstgebühr in Höhe von 8,00 € pro angefangene Stunde fällig.

Artikel IV

Anlage 1 der OGS-Satzung

Anlage 1 zu § 15 der Satzung der Gemeinde Hoisdorf über die Einrichtung „Offene Ganz-
tagsschule Hoisdorf“ erhält folgende Fassung: 

Betreuungsangebot Tage / 
Woche

Gebühr Zahlungs-
intervall

Betreuung 1 Stunde (13-14 Uhr) 5 Tage 44,50 € monatlich
Betreuung 1 Stunde (13-14 Uhr) 3 Tage 26,70 € monatlich
Betreuung 2 Stunden (12-14 Uhr oder 13-
15 Uhr)

5 Tage 89,10 € monatlich

Betreuung 2 Stunden (12-14 Uhr oder 13-
15 Uhr)

3 Tage 53,50 € monatlich

Betreuung 3 Stunden (12-15 Uhr oder 13-
16 Uhr)

5 Tage 133,70 € monatlich

Betreuung 3 Stunden (12-15 Uhr oder 13-
16 Uhr)

3 Tage 80,20 € monatlich

Betreuung 4 Stunden (12-16 Uhr) 5 Tage 178,30 € monatlich
Betreuung 4 Stunden (12-16 Uhr) 3 Tage 107,00 € monatlich
Frühdienst 5 Tage 25,70 € monatlich
Gebühr pro Kurs / Schulhalbjahr 33,30 € halbjährlich
Ferienbetreuung 14 Uhr 5 Tage 40,30 € monatlich
Ferienbetreuung 15 Uhr 5 Tage 47,10 € monatlich
Ferienbetreuung 16 Uhr 5 Tage 53,80 € monatlich

Verpflegung Gebühr Zahlungs-
intervall

OGS Grundgebühr 5 
Tage Mittag

66,90 € monatlich

OGS Grundgebühr 3 
Tage Mittag

40,10 €                               
monatlich 

zusätzlich OGS Ferien-
betreuung

13,90 €  monatlich



Artikel V

Inkrafttreten

Diese 2. Änderungssatzung tritt zum 01.02.2023 in Kraft.

Hoisdorf, den 19.12.2022

(Dieter Schippmann)

Bürgermeister


